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Informationen über deine Versicherung

Liebe Kundin
Lieber Kunde

coverio ist eine Marke der Europäischen Reiseversicherung ERV. Gerne informieren wir 
dich über die Identität des Versicherers und den wesentlichen Inhalt des Versicherungs-
vertrags (Artikel 3 des Versicherungsvertragsgesetzes).

Der Einfachheit halber wird im gesamten Text die männliche Form verwendet; die weib-
liche Form ist selbstverständlich eingeschlossen.

Wer sind deine Vertragspartner?
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia Schweizerische Versi-
cherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St. Gallen. Zuständig für diese 
Versicherung ist: Europäische Reiseversicherung (in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen coverio genannt), eine Zweigniederlassung der Helvetia Schweizerische Versi-
cherungsgesellschaft AG mit Sitz an der St. Alban-Anlage 26, Postfach, CH-4002 Basel. 
Der Risikoträger für den Reiserechtsschutz ist: Coop Rechtschutz AG (in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen CRS genannt), Entfelderstrasse 2, CH- 5001 Aarau.

Welches Recht bzw. Vertragsgrundlagen kommen zur Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt schweizerisches Recht. Vertragsgrundlagen bilden z.B. der 
Antrag, die Kundeninformation, die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, ggf. weite-
re besondere Bedingungen oder Zusatzbedingungen und die Police. Im Übrigen gilt das 
Schweizerische Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag. Bei Wohnsitz/Sitz des 
Versicherungsnehmers im Fürstentum Liechtenstein gilt liechtensteinisches Recht und 
es gelten die Bestimmungen des liechtensteinischen Versicherungsvertragsgesetzes.

Welche Risiken sind versichert und welchen Umfang hat der Versicherungs-
schutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt coverio zu einer Leistung verpflichtet ist, ergeben sich 
aus dem Versicherungsantrag, den entsprechenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) und allfälligen besonderen Bedingungen (BB).

Um welche Versicherung handelt es sich?
Bei deinen Versicherungen handelt es sich grundsätzlich um Schadenversicherungen. 
Summenversicherungen werden in den Vertragsunterlagen (z.B. Antrag, Police, AVB) 
ausdrücklich als solche benannt.

Welche Versicherungsleistungen werden erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der Versicherungsleistungen sind dem 
Versicherungsantrag, der Police, den entsprechenden AVB oder den BB zu entnehmen. 
Gleiches gilt für allfällige Selbstbehalte und Wartefristen.

Wie hoch ist die geschuldete Prämie?
Die Höhe der Prämie hängt vom gewählten Versicherungsschutz und den versicherten 
Risiken ab. Details zu der Prämie und den gesetzlichen Abgaben und Gebühren (z.B. 
eidgenössischer Stempel) sind der Offerte, dem Versicherungsantrag oder der Police 
bzw. der Prämienrechnung zu entnehmen. Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, erstat-
tet coverio die nicht verbrauchte Prämie gemäss den gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen zurück.

Welche Pflichten bestehen bei Vertragsabschluss?
Als Antragsteller ist der Versicherungsnehmer gemäss Art. 6 des Versicherungsver-
tragsgesetzes verpflichtet, die Antragsfragen (z.B. Geburtsdatum, Vorschäden) voll-
ständig und richtig zu beantworten. Hat der Versicherungsnehmer oder die versicherte 
Person beim Abschluss der Versicherung eine schriftlich oder in einer anderen Textform 
gestellte Frage unvollständig oder falsch beantwortet, so ist coverio berechtigt, innert 
vier Wochen seit Kenntnis der Anzeigepflichtverletzung den Vertrag zu kündigen. Wird 
der Vertrag durch eine solche Kündigung aufgelöst, so erlischt auch die Leistungspflicht 
für bereits eingetretene Schäden, soweit deren Eintritt oder Umfang durch die unvoll-
ständig oder falsch mitgeteilte Tatsache beeinflusst worden ist. Sind bereits Leistungen 
erbracht worden, können diese zurückgefordert werden.

Welche weiteren Pflichten hast du als Versicherungsnehmer bzw. haben die 
versicherten Personen?
Unter die wesentlichen Pflichten des Versicherungsnehmers und der versicherten Per-
sonen fällt beispielsweise Folgendes:
• Tritt ein Schadenfall ein, ist dieser coverio unverzüglich zu melden, z.B. unter der 

24-Stunden-Notrufnummer +41 848 801 803.
• Bei Abklärungen von coverio, so z.B. bei Abklärungen im Schadenfall, haben Versiche-

rungsnehmer und versicherte Personen mitzuwirken (Mitwirkungspflicht).
• Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur Minderung und Klärung des 

Schadens zu ergreifen (Schadenminderungspflicht).

Wann beginnt und endet dein Versicherungsvertrag?
Der Vertrag beginnt und endet an dem im Versicherungsantrag und in der Police aufge-
führten Datum. Wurde ein Versicherungsnachweis oder eine provisorische Deckungs-
zusage abgegeben, gewährt coverio ab dem darin festgesetzten Tag bis zur Zustellung 
der Police Versicherungsschutz. Nach Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit verlän-
gert sich der Vertrag jeweils stillschweigend um 365 Tage, wenn nicht ein Vertragspart-
ner unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen schriftlich oder in einer anderen Textform 
kündigt. Eine Kündigung wird nur dann wirksam, wenn der Versicherungsnehmer den 
Nachweis des neuen Versicherers erbracht hat, so dass keine Deckungslücke vorliegt.

Der Vertrag kann unter anderem durch Kündigung vorzeitig beendet werden
• nach einem Schadenfall, für den coverio Leistungen erbracht hat:

– durch den Versicherungsnehmer spätestens 14 Tage, nachdem er von der Auszah-
lung Kenntnis erhalten hat; der Versicherungsschutz erlischt 14 Tage nach dem 
Eintreffen der Kündigung.

• bei Erhöhung der Prämien, Selbstbehalt oder Franchisen, unter Einhaltung einer ein-
monatigen Kündigungsfrist, wenn der Versicherungsnehmer mit der Neuregelung 
nicht einverstanden ist. Vorbehalten bleiben behördlich vorgeschriebene Anpassun-
gen bei gesetzlich geregelten Deckungen.

• Verlässt der Versicherungsnehmer die Schweiz endgültig, muss der Vertrag auf das 
Wegzugsdatum gekündigt werden. Als Nachweis ist der Versicherungsnehmer ver-
pflichtet, eine Wegzugs- oder Abmeldebestätigung der Einwohnergemeinde einzurei-
chen; dieses Datum ist für das Ende des Versicherungsschutzes massgebend. Versi-
cherungsnehmer, die aufgrund der Art ihres Aufenthaltes nicht bei einer 
Einwohnergemeinde gemeldet sind, müssen eine Kopie ihrer behördlichen Genehmi-
gung oder Bestätigung des befristeten Aufenthalts vorlegen; das Enddatum dieser 
befristeten Genehmigung ist für das Ende des Versicherungsschutzes massgebend.

Wann besteht ein Widerrufsrecht?
Der Versicherungsnehmer kann seinen Antrag zum Abschluss des Vertrages oder die 
Erklärung zu dessen Annahme schriftlich oder in einer anderen Textform widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage und beginnt, sobald der Versicherungsnehmer den 
Vertrag beantragt oder angenommen hat. Die Frist ist eingehalten, wenn der Versiche-
rungsnehmer am letzten Tag der Widerrufsfrist seinen Widerruf coverio mitteilt oder 
seine Widerrufserklärung der Post übergibt. Ausgeschlossen ist das Widerrufsrecht bei 
kollektiven Personenversicherungen, vorläufigen Deckungszusagen und Vereinbarun-
gen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Eine Jahresprämie/Einmalprämie 
bleibt dann geschuldet, wenn ein geschädigter Dritter gutgläubig Ansprüche gegenüber 
coverio geltend machen kann.

Weshalb und welche Personendaten werden bearbeitet?
Sämtliche personenbezogenen Daten werden gemäss der geltenden Datenschutzge-
setzgebung bearbeitet. Verantwortlich für die Bearbeitung deiner Personendaten ist 
coverio. In den Hinweisen zum Datenschutz unter www.erv.ch/datenschutz findest du 
weitere Informationen zu den Bearbeitungszwecken (z.B. Betrieb von Versicherungs-
geschäften, Marketingaktivitäten, Tarifierung und individuelle Produkterstellung, Risiko-
prüfung sowie Abwicklung von Schadenfällen, Empfänger im In- und Ausland) sowie 
deine Rechte.

Welche Gebühren werden in Rechnung gestellt?
Bei Mahnungen und Betreibungen stellt coverio folgende Gebühren in Rechnung:
• Gebühr für eine gesetzliche Mahnung CHF 20.–,
• Gebühr für die Einleitung einer Betreibung (zuzüglich amtlicher Betreibungs- und 

Gerichtskosten) CHF 50.–,
• Gebühr für die Löschung einer Betreibung CHF 80.– (die Löschung erfolgt nur, wenn 

alle Ausstände beglichen sind).
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